
 

Ehrungsordnung des 
Volksmusikerbund NRW  
Kreisverband Soest e.V. 

 
• Kreisorden „Für besondere Verdienste“, 
 

können aktive und fördernde Mitglieder des Kreisvolksmusikerbundes Soest  
erhalten, die sich in besonderer Weise für die Volksmusik einsetzen. 
Hierzu zählen insbesondere die Vereinsmitglieder und die ehrenamtlichen  
Ausbilder, die sich mindestens 5 Jahre in besonderer Weise für die  
Volksmusik eingesetzt haben. 
Langjährige Mitglieder, die nicht dem Vorstand angehören, können 
selbstverständlich auch mit diesem Orden ausgezeichnet werden. 
Die Entscheidung trägt der Vereinsvorstand. 
Kostenträger ist der Verein. 
Dieser Orden ist formlos (mündlich, Fax oder Mail) zu beantragen. 

 
• Kreisorden „Für hervorragende Verdienste“ mit Urkunde, 
 

können aktive und fördernde Mitglieder des Kreisvolksmusikerbundes Soest  
erhalten, die sich in hervorragender Weise für die Volksmusik einsetzen. 
Hierzu zählen insbesondere die Vereinsmitglieder und die ehrenamtlichen  
Ausbilder, die sich mindestens 10 Jahre in hervorragender Weise für die  
Volksmusik eingesetzt haben. 
Die Entscheidung trägt der Vereins- und der Kreisvorstand gemeinsam. 
Kostenträger ist der Verein. 
Dieser Orden ist formlos, jedoch schriftlich zu beantragen. 
 
Langjährige aktive Vereinsmitglieder, die mindestens 50 Jahre aktiv sind, 
erhalten diesen Orden mit Urkunde vom Kreisvolksmusikerbund Soest kostenlos, 
wenn der schriftliche Antrag bis zum 10.12. eines Vorjahres eingereicht wurde. 
Die Überreichung ist dann im Folgejahr. 

 
• Ehrenplakette des Kreisverbandes Soest 
 

Durch die Verleihung der Ehrenplakette des Kreisverbandes Soest sollen nur 
hervorragende Verdienste und außergewöhnlicher Einsatz im Verein anerkannt 
werden. Die Vorschläge sollen genaue Angaben über die Person des Vorgeschlagenen 
und seine Arbeit für die Volksmusik enthalten. Die Dauer der Zugehörigkeit zum 
Verein bleibt bei der Beurteilung der Leistung unberücksichtigt. 
Der Antrag ist formlos, schriftlich beim Kreisvorstand bis zum 10.12. eines Vorjahres 
einzureichen. 
Die Überreichung erfolgt auf der Kreisjahreshauptversammlung durch den Landrat. 
Kostenträger ist in diesem Fall der Kreisverband. 


